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Der kleine Rentenratgeber
Alles, was Sie zur Rente wissen müssen

Unser komplett überarbeiteter und aktualisierter Ratgeber zur Rente gibt Ihnen 
einen kompakten Überblick zu Ihren Ansprüchen aus der Rentenversicherung.

Ausführlich werden Sie über die Neuregelungen informiert, die Anfang 2023 in Kraft 
getreten sind, etwa die freie Wahl von verdienstunabhängigen Teilrenten und die 
Aufhebung der Hinzuverdienstgrenzen bei den Altersfrührenten. Dabei erfahren Sie 
auch, welche Fallstricke mit der Kombination von Job und Rente verbunden sind.

Der Ratgeber geht auch auf die Änderungen der Erwerbsminderungsrente ein, die 
zum 1. 7. 2024 in Kraft treten und langjährigen Erwerbsgeminderten ein deutliches 
Plus an Renten bringen wird.

Lesen Sie, wie Sie schon Jahre im Voraus Entscheidungsspielräume und Wahlmög-
lichkeiten bei der Rente nutzen können.

Sie erhalten Antworten u. a. auf folgende Fragen:

• Was gilt ab dem 1. 7. 2023 bei der gesetzlichen Rente?

•  Welche Gestaltungsmöglichkeiten gibt es beim Renteneintritt?

•  Was sind Entgeltpunkte und wie werden diese berechnet?

•  Wie kann ich in Frührente gehen?

•  Wie erhalte ich eine Zusatzrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung 
durch Abkauf von Abschlägen?

•  Wann kann wer in die Altersrente gehen?

•  Was muss ich bei Frührente, Regelaltersgrenze, Renteneintrittsalter und Renten-
beginn beachten?

•  Wie kann der vorzeitige Renteneintritt bereits vor dem 45. Geburtstag sinnvoll 
geplant werden?

•  Wie können Eltern Kindererziehungs- und Kinderberücksichtigungszeiten für  
ihre Rente optimal nutzen?

•  Gibt es mehr Verdienstmöglichkeiten durch Kombination von Rente und Arbeit?

•  Was bringt wem mehr: Grundrente oder Grundsicherung?

Mit diesem Ratgeber erfahren Sie alles was zur Rente und Rentenversicherung 
wissen müssen, damit sie als Rentner Ihren Ruhestand genießen können!
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Vorwort

Umfragen zur Bewertung von Institutionen gibt es viele. Immer wie-
der auch zur Frage, wie Versicherte die Angebote zur Altersvorsorge 
bewerten. Eine aktuelle Untersuchung kommt zum Ergebnis: Die 
gesetzliche Rente erhält derzeit bei der Einschätzung des Vertrauens 
auf einer Skala von 0 (schlechtester Wert) bis 10 (bester Wert) im 
Durchschnitt eine Bewertung von 5,2.
Nun ja: Da gibt es sicherlich noch genügend Luft nach oben. Interes-
sant ist aber: Dieser Wert ist im Vergleich der gesetzlichen, betrieb-
lichen und privaten Altersvorsorge die bei Weitem beste Einschät-
zung.
Derzeit haben die Bürger also das größte Vertrauen in die gesetz liche 
Rentenversicherung. Die Betriebsrente und die private Vorsorge 
folgen mit 4,5 in erkennbarem Abstand. Auffällig ist die deutliche 
Verbesserung des Vertrauens in die gesetzliche Rentenversicherung 
gegenüber dem Vorjahr. 2022 erreichte sie im Durchschnitt lediglich 
3,7. Die Werte für die private und betriebliche Vorsorge haben sich 
dagegen kaum verändert.
Zudem lohnt sich ein Blick auf den Auftraggeber der Untersuchung. 
In diesem Fall ist es das Deutsche Institut für Altersvorsorge (DIA). 
Eine Institution, die nicht unbedingt für ihre Nähe zur gesetzlichen 
Rentenversicherung bekannt ist. Getragen wird das DIA von Un-
ternehmen der Finanzwirtschaft. Hier bündelt sich also jede Menge 
Kompetenz in Sachen private Altersvorsorge.
Das Ergebnis der Umfrage ist umso verblüffender. Das Institut be-
wertet die Ergebnisse folgendermaßen: »Da Inflation und Rezessi-
onsbefürchtungen für viel Unsicherheit unter den Bürgern führen, 
erweist sich das System der staatlich organisierten Altersvorsorge 
offenkundig als eine Art Anker in den individuellen Planungen fürs 
Alter.« Und der folgende Satz dürfte die Vertreter der Deutschen Ren-
tenversicherung besonders erfreuen: »Für das gestiegene Vertrauen 
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und die Zufriedenheit der Befragten dürfte auch die kompetente und 
verantwortungsvolle Kommunikation und Beratung durch die Deut-
sche Rentenversicherung beigetragen haben.«
Das Vertrauen in die »Gesetzliche« dürfte nach den jüngsten Renten-
erhöhungen noch zusätzlich gestiegen sein. Immerhin ist die Rente 
zum 1.7.2023 um 4,39 % im Westen und um 5,86 % in den neuen 
Bundesländern gestiegen. Und für 2024 wird noch ein deutlich hö-
herer Anstieg prognostiziert.
Genauso wichtig ist aber: Mit der Rentenanpassung von 2023 ist 
auch sozialrechtlich die Deutsche Einheit fast vollendet. Der aktuelle 
Rentenwert ist mit 37,60 € nun in Ost und West gleich. Und die letz-
ten Unterschiede zwischen den alten und neuen Ländern werden im 
Rentenrecht Ende 2024 aufgehoben.
In diesem erfolgreichen Rentenratgeber, den wir Ihnen hiermit in 
11.  Auflage vorlegen, werden Sie in verständlicher Form und mit 
vielen Bespielen über die Grundregeln des deutschen Rentenrechts 
informiert. Sie erfahren dabei auch, wo es Fallstricke gibt und wie Sie 
Ihre gesetzliche Rente aufbessern können.
Besonders interessant sind dabei die Neuregeln, die 2023 in Kraft 
getreten sind. Aufhebung der Hinzuverdienstgrenzen bei den Al-
tersfrührenten – das mag sich zunächst nicht spektakulär anhören. 
Doch hier handelt es sich um eine grundlegende Änderung im Ren-
tenrecht. Möglich wird hierdurch die freie Kombination von Job 
und Rente für bis zu vier Jahre. Arbeitnehmer im Alter von 60 plus 
können sich hierdurch ein finanzielles Polster schaffen, um sich lang 
gehegte Wünsche – etwa ein Wohnmobil oder eine Weltreise – zu er-
füllen oder schlicht das eigene Wohneigentum endlich schuldenfrei 
zu machen.
Also: Verschaffen Sie sich Klarheit über Ihre Ansprüche gegenüber 
der Deutschen Rentenversicherung. Damit Sie Ihre Altersvorsorge 
optimal planen können.

Rolf Winkel
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1 Wann können Sie in Rente gehen?
Wenn Sie wissen möchten, wann Sie persönlich in Altersrente ge-
hen können, sollten Sie das gesamte Angebot der Deutschen Ren-
tenversicherung im Blick haben. Hierüber geben wir Ihnen zunächst 
einen Überblick, bevor die verschiedenen Renten im Detail vorge-
stellt werden. Wichtig zu wissen: Die Wahlmöglichkeiten sind dabei 
insgesamt zwar eingeschränkt worden. Gestaltungsspielraum gibt es 
aber noch immer. Versicherte können im Jahr 2023 zwischen 61 Jah-
ren und 8 Monaten (gilt für Schwerbehinderte des Jahrgangs 1962) 
und 65 Jahren und 10 Monaten (reguläre Altersrente für den Jahr-
gang 1956) in Rente gehen – oder den Einstieg in den Ruhestand 
aufschieben.

Sozusagen als »Bonbon« für besonders treue Kunden der Renten-
versicherung bietet diese die Altersrente für besonders langjährig 
Versicherte an. Diese Altersgrenze wurde für die Jahrgänge 1952 
bis 1963 gesenkt. Wer auf 45 Versicherungsjahre kommt, kann auch 
künftig spätestens mit 65 Jahren und derzeit noch deutlich vor der 
65-Jahres-Grenze in Rente gehen. Die Rentenhöhe wird dabei nicht 
reduziert. Die Hürden sind allerdings hoch.

Etwas niedrigere Hürden gibt es bei der Altersrente für langjäh-
rig Versicherte (ohne den Zusatz »besonders«). Hier reichen schon 
35 Versicherungsjahre. Dafür wird die Rente kräftig gekürzt. Für je-
den neuen Rentnerjahrgang werden die Abschläge höher. Ab dem 
Jahrgang 1964 sind es dann maximal 14,4 %.

Wer gesundheitliche Handicaps hat, kann häufig nicht bis zum re-
gulären Rentenalter voll arbeiten. Das berücksichtigt die gesetzliche 
Rentenversicherung. Schwerbehinderte Menschen können daher 
derzeit meist bereits mit 61 Jahren und 8 Monaten in Rente gehen – 
allerdings mit bis zu 10,8 % Rentenabschlägen. Ohne Abschläge kön-
nen die Betroffenen drei Jahre später in Rente gehen. Derzeit mit 
64 Jahren und 2 Monaten. Diese Möglichkeit kann der Geburtsjahr-
gang 1959 nutzen.
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1.1  Die Regelaltersrente

Frühestmögliches Eintrittsalter 65 Jahre und 11 Monate für den Jahr-
gang 1957, für jüngere Jahrgänge bis 
auf 67 Jahre ansteigend

Mindestversicherungszeit: 5 Jahre

Weitere besondere Voraussetzungen keine

Rentenabschläge keine

Vorzeitiger Bezug nicht möglich

Hinzuverdienst unbegrenzt möglich

Bezug als Teilrente möglich, ab dem regulären Rentenalter

Das reguläre Rentenalter steigt 2023 um einen weiteren Monat an. 
Für den Jahrgang 1957 liegt es bei 65 Jahren und 11 Monaten. Wer 
1957 geboren ist und noch kein Altersruhegeld bezieht, kann damit 
im Laufe des Jahres 2023 regulär in Rente gehen. Wenn Sie zum Bei-
spiel am 2.12.1957 auf die Welt kamen, erreichen Sie im November 
2023 das reguläre Rentenalter. Im Folgemonat, also im Dezember 
2023, bekommen Sie dann – auf Antrag – zum ersten Mal die Re-
gelaltersrente ausgezahlt, die Zahlung erfolgt am Ende des Monats.

Für den Jahrgang 1958 liegt die reguläre Altersgrenze dann bei ge-
nau 66 Jahren. Danach steigt sie Schritt für Schritt um 2 Monate für 
jeden jüngeren Jahrgang an. Wer 1964 oder später geboren wurde, 
kann die reguläre Altersrente erst ab 67 Jahren erhalten, bzw. genauer 
gesagt: ab dem Monat, der dem 67. Geburtstag folgt. Lediglich wenn 
Sie am Monatsersten geboren wurden, erhalten Sie die Rente bereits 
in dem Monat, in dem Sie das »passende« Alter erreicht haben. Diese 
Regel gilt analog für alle Altersrenten.

Die reguläre Altersrente können fast alle erhalten, die irgendwann 
einmal in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert waren. 
Dafür reichen nämlich 5 Versicherungsjahre.
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 ! Wer noch nicht auf die für die reguläre Altersrente verlangten 
5 Versicherungsjahre kommt, kann das Versicherungskonto 
auch mit freiwilligen Beiträgen auffüllen. Interessant sein kann 
das unter anderem für Beamte, die zu Beginn ihres Berufsle-
bens sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren. Betroffene 
sollten sich vor der Einzahlung in die Rentenkasse allerdings 
informieren, welche Folgen ein Rentenbezug für ihre Beamten-
pension hat. Wichtig: Die gesetzliche Rente erhalten Sie nicht 
automatisch, wenn Sie das »passende« Alter erreicht haben, 
sondern nur auf Antrag. Beantragen sollten Sie die Rente am 
besten spätestens 3 Monate vor dem beabsichtigten Rentenein-
tritt.

Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre

Versicherte des 
Geburtsjahres

Anhebung

auf  . . . Jahre und  . . . Monate

1954 65 8

1955 65 9

1956 65 10

1957 65 11

1958 66 0

1959 66 2

1960 66 4

1961 66 6

1962 66 8

1963 66 10

ab 1964 67 0

Wenn Sie die Regelaltersgrenze erreichen, aber noch keine Rente 
beantragen, erhöhen Sie Ihren Rentenanspruch auch ohne weitere 
Beitragszahlung. Als Ausgleich für den vorübergehenden Renten-
verzicht gibt es einen Zuschlag von 0,5 % für jeden Kalendermonat, 
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den Sie die Rente nach Erreichen der Regelaltersgrenze nicht in An-
spruch nehmen. Das sind nach einem Jahr immerhin 6  %. Hinzu 
kommen gegebenenfalls zusätzliche Rentenansprüche, die durch 
weitere sozialversicherungspflichtige Beschäftigung bzw. freiwillige 
Beiträge erworben werden können.

Es gibt Gruppen von Versicherten, die die 5-Jahres-Wartezeit ty-
pischerweise nur durch Kindererziehungszeiten erfüllen. Dazu 
gehören beispielsweise berufsständisch Versicherte, Selbstständige 
(soweit für sie keine Versicherungspflicht besteht) und Hausfrauen. 
Auch für Frauen mit Kindern, die vor 1992 geboren wurden, werden 
inzwischen zweieinhalb Versicherungsjahre pro Kind anerkannt, für 
Frauen mit ab 1992 geborenen Kindern sind es 3 Jahre pro Kind. Das 
bedeutet: Soweit sie 2 Kinder erzogen haben, erwerben die Betrof-
fenen einen kleinen Rentenanspruch – auch ohne jemals Beiträge 
gezahlt zu haben.

Auch diese Frauen, die ja möglicherweise gar nicht daran denken, 
dass Sie Anspruch auf die Regelaltersrente haben, bekommen von 
der Deutschen Rentenversicherung keine Mitteilung, dass sie an-
spruchsberechtigt sind. Auch sie müssen die Rente von sich aus 
selbst beantragen. Gegebenenfalls reichen die Kindererziehungszei-
ten allein nicht aus, um einen Rentenanspruch zu erwerben.

 ! In diesem Fall lohnt es sich dann, das Rentenkonto mit frei-
willi gen Beiträgen aufzufüllen. Freiwillige Beiträge können seit 
 August 2010 auch versicherungsfreie oder von der Versiche-
rungspflicht befreite Personen – also etwa Beamte oder Mitglie-
der einer berufsständischen Versorgungseinrichtung – entrich-
ten. Beamte sollten vorab bei ihrer Versorgungsstelle klären, ob 
sich diese Einzahlung für sie rechnet. Denn unter Umständen 
führt die Zahlung der gesetzlichen Rente zu einer Kürzung der 
Beamtenpension.
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Hinzuverdienst unbegrenzt möglich

Für Bezieher der Regelaltersrente war der Hinzuverdienst auch bis-
her schon kein rentenrechtliches Thema. Sie durften bislang schon 
unbegrenzt hinzuverdienen, ohne dass die Rente gekürzt wurde. In-
zwischen gilt das auch für die vorgezogenen Altersruhegelder.

1.2  Altersrente für besonders langjährig 
Versicherte

Frühestmögliches Eintrittsalter 64 Jahre und 2 Monate für den Jahr-
gang 1959, für jüngere Jahrgänge bis 
auf 65 Jahre ansteigend

Mindestversicherungszeit 45 Jahre

Weitere besondere Voraussetzungen keine

Rentenabschläge keine

Vorzeitiger Bezug nicht möglich

Hinzuverdienst unbegrenzt möglich – ohne Anrech-
nung auf die Rente

Bezug als Teilrente möglich

Hierbei handelt es sich um die bei Weitem beliebteste Frührente. 
2021 gingen rund 858.368  Versicherte in die Altersrente. Knapp 
270.000 von ihnen (31,4 %) erhielten dabei die Altersrente für be-
sonders langjährig Versicherte. Ähnlich hoch war dieser Anteil auch 
in den Vorjahren. Diese Rente ist nicht nur beliebt, sondern auch vor 
den Sozialgerichten umstritten. Um den Anspruch hierauf wird auch 
vor Gericht hart gekämpft.

Diese Frührente können Sie erhalten, wenn Sie zu den besonders 
treuen Kunden der Deutschen Rentenversicherung gehören. In die-
sem Fall können Sie deutlich vor der Regelaltersgrenze in Rente ge-
hen – und zwar ohne Abschläge, die sich sonst häufig auf mehr als 
100,– € pro Monat belaufen.
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Wenn Sie 1964 oder später geboren wurden, ist dies ab 65  Jahren 
möglich (statt regulär mit 67  Jahren). Für Ältere noch ein wenig 
früher (siehe Tabelle). Denn das Zugangsalter für den abschlags-
freien Rentenzugang wird – ausgehend von der bei Einführung die-
ser Rentenart zunächst gültigen 63-Jahres-Grenze – schrittweise für 
jeden Jahrgang um 2 Monate angehoben.

Für den Jahrgang 1959 gilt für diese besonders begehrte Rente jetzt 
eine Altersgrenze von 64 Jahren und 2 Monaten. Ab dem Folgemo-
nat besteht dann Anspruch auf diese »besondere« Altersrente. Wer 
beispielsweise am 15.7.1959 geboren wurde, hat ab Oktober 2023 
Anspruch auf diese Altersrente – sofern die Mindestversicherungs-
zeit erfüllt ist. Ein vorzeitiger Bezug dieser Altersrente mit Abschlä-
gen ist nicht möglich.

 ! Diese Rentenart kommt für diejenigen infrage, die 45 Jahre mit 
Pflichtbeiträgen oder anderen Rentenzeiten (vor allem für Kin-
dererziehung) auf dem Rentenkonto haben. Wer früh – etwa mit 
16 Jahren – die Lehre begonnen und lebenslang durchgearbei-
tet hat, erfüllt diese Voraussetzung. Wer hingegen – wie Akade-
miker – erst spät ins Arbeitsleben eingetreten oder längere Zeit 
Arbeitslosengeld II oder – seit 2023 – Bürgergeld bezogen hat, 
kann dieses Ruhegeld in der Regel nicht erhalten.

Anhebung der Altersgrenze für »besonders langjährig 
Versicherte« auf 65 Jahre

Versicherte des 
Geburtsjahres

Anhebung

auf  . . . Jahre und  . . . Monate

1955 63 6

1956 63 8

1957 63 10

1958 64 0

1959 64 2
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Versicherte des 
Geburtsjahres

Anhebung

auf  . . . Jahre und  . . . Monate

1960 64 4

1961 64 6

1962 64 8

1963 64 10

ab 1964 65 0

1.2.1  Was sonst noch zählt

Das Bundesarbeitsministerium hat – um Missverständnisse zu 
vermeiden – in die Begründung des Gesetzes, mit dem die »beson-
dere Altersrente« eingeführt wurde, eine Liste von Sozialleistungen 
aufgenommen, die bei der 45-jährigen Wartezeit mitgezählt werden 
sollen: Es handelt sich hierbei um Zeiten des Bezugs von Entgelter-
satzleistungen der Arbeitsförderung, Leistungen bei Krankheit und 
Übergangsgeld und deren Vorläuferleistungen. Dabei zählen zu den 
Entgeltersatzleistungen der Arbeitsförderung beispielsweise Kurz-
arbeitergeld, Transferkurzarbeitergeld, Saisonkurzarbeitergeld, Ar-
beitslosengeld bei beruflicher Weiterbildung, Strukturkurzarbeiter-
geld, Schlechtwettergeld und Winterausfallgeld.

1.2.2  Kinderberücksichtigungszeiten können vor allem 
Frauen Anspruch bringen

Gemeinhin galt die Rente für besonders langjährig Versicherte zu-
nächst als reines »Männerthema«. Frauen, die derzeit und in naher 
Zukunft in Rente gehen, haben vielfach wegen der Kindererziehung 
mehr oder weniger lange Jobpausen eingelegt. Daher kommen sie 
meist nicht auf 45 Jahre mit versicherungspflichtiger Beschäftigung.
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 ! Doch dabei werden die sogenannten Kinderberücksichtigungs-
zeiten vergessen. Auch diese zählen mit, wenn es um den 
Anspruch auf die begehrte abschlagsfreie Frührente geht. Als 
Berücksichtigungszeit zählt die Zeit der Erziehung eines Kindes 
bis zu dessen 10. Geburtstag.

Die entsprechende Regelung wurde zwar erst durch die Rentenre-
form von 1992 in das Rentengesetz (SGB VI) eingefügt, doch wenn 
es um die Wartezeiten bei den vorzeitigen Altersruhegeldern geht 
(Anwartschaftszeiten), bringen Kinderberücksichtigungszeiten auch 
für die Zeit vor 1992 Ansprüche. Für diese Zeiten – also beispiels-
weise für Zeiten in den 70er-Jahren – gibt es zwar keine Höherbe-
wertung von Zeiten mit niedrigem Arbeitsverdienst (zumindest 
nicht im Zusammenhang mit der Kindererziehung). Für die Warte-
zeiten bei der Schwerbehindertenrente, der Rente für langjährig und 
der Rente für besonders langjährig Versicherte zählen diese Zeiten 
aber mit.

Folgendes Beispiel zeigt, wie die Kinderberücksichtigungszeiten 
im Zusammenhang mit der Rente für besonders langjährig Versi-
cherte wirken.

 » Else Fischer wurde im Juni 1959 in Köln geboren. Im September 
1974 war sie als Einzelhandel-Azubi erstmals sozialversiche-
rungspflichtig beschäftigt. Anschließend blieb sie in ihrem Aus-
bildungsbetrieb tätig, bis ihr erstes Kind geboren wurde (Januar 
1988). Weitere Kinder kamen im Februar 1992 und September 
1998 zur Welt. Seitdem ihr zuletzt geborenes Kind 10 Jahre alt 
wurde, ist Frau Fischer wieder in einem Einzelhandelsunterneh-
men in einem Teilzeitjob als Einzelhandelskauffrau tätig. Damit 
kommt sie insgesamt auf folgende sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigungszeiten:

 � September 1975 bis Februar 1988 (Ende des Mutterschaftsgeld-
Bezugs): 12 Jahre und 6 Monate,

 � September 2008 bis August 2023: 15 Jahre.
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Dies sind insgesamt 27 Jahre und 6 Monate. Das reicht natürlich 
nicht, um die Altersrente für besonders langjährig Versicherte 
erhalten zu können. Doch auf ihrem Rentenkonto stehen zudem 
noch Kinderberücksichtigungszeiten vom Januar 1988 bis zum 
September 2008. Dies sind insgesamt 20 Jahre und 9 Monate. 
3 Monate davon überschneiden sich mit den Monaten sozialver-
sicherungspflichtiger Beschäftigung. Da in einem Monat nicht 
doppelte Ansprüche erworben werden können, ziehen wir diese 
hier ab. Es bleiben aber insgesamt immer noch 48 Jahre aner-
kannter Versicherungszeit. Damit konnte Else Fischer, die 2023 
im August 64 Jahre und 2 Monate alt wurde, im Folgemonat, also 
im September 2023, die Altersrente für besonders langjährig 
Versicherte erhalten.

 ! Die Berücksichtigungszeiten wegen Kindererziehung sollten 
im Standardfall nach Ablauf der Berücksichtigungszeit – also 
10 Jahre nach der Geburt eines Kindes – beantragt werden. 
Dafür gibt es das Formular V0820, das man auch im Internet 
herunterladen kann. Ohne Antragstellung werden diese Zeiten 
von der Deutschen Rentenversicherung nicht berücksichtigt – 
auch dann nicht, wenn aus dem Rentenkonto klar hervorgeht, 
dass ein Versicherter Kinder hat. Doch keine Panik: Wer bislang 
versäumt hat, diese Zeiten eintragen zu lassen, hat nichts ver-
passt: Die Zeiten können auch noch kurz vor dem Rentenantrag 
nachgetragen werden.

1.2.3  Regelungen beim Arbeitslosengeld I

Zeiten des Bezugs der Versicherungsleistung Arbeitslosengeld  I 
werden berücksichtigt, wenn geprüft wird, ob Sie die 45-jährige 
Wartezeit für die Altersrente für besonders langjährig Versicherte 
erfüllen. Ausnahmen gelten nur in den letzten beiden Jahren vor 
dem Beginn der Rente. Zeiten des Bezugs von Arbeitslosenhilfe, 
Arbeitslosengeld  II (»Hartz  IV«) oder Bürgergeld zählen generell 
nicht mit.
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 ! Teilweise kann die Rentenversicherung den Rentenkonten nicht 
entnehmen, ob die Versicherungsleistung Arbeitslosengeld 
oder Arbeitslosenhilfe bezogen wurde. Falls Ihnen keine Be-
scheide der Arbeitsämter bzw. der Arbeitsagenturen mehr vor-
liegen, können Sie den Bezug von Arbeitslosengeld I gegebe-
nenfalls durch eine eidesstattliche Erklärung glaubhaft machen. 
Wenn auf Ihrem Rentenkonto vor dem Beginn des Bezugs der 
Arbeitsamts-Leistung ein Jahr mit sozialversicherungspflichtiger 
Beschäftigung verzeichnet ist, ist es unmittelbar glaubwürdig, 
dass es sich bei der vom Amt gezahlten Leistung um Arbeitslo-
sengeld und nicht um Arbeitslosenhilfe handelte.

1.2.4  Ausnahme: Letzte 2 Jahre vor der abschlagsfreien 
Rente

Um eine »Frühverrentungswelle« zu verhindern, hat der Gesetz-
geber allerdings beschlossen, dass Zeiten des Bezugs von Arbeits-
losengeld  I in den letzten beiden Jahren vor Rentenbeginn für die 
Erfüllung der 45-jährigen Wartezeit nicht zählen.

 » Ein Arbeitnehmer wurde im Dezember 2021 mit 62 Jahren (Jahr-
gang 1959) von seinem Arbeitgeber entlassen und bezieht seit-
dem die Versicherungsleistung Arbeitslosengeld I. Sein Plan ist, 
im Dezember 2023 die abschlagsfreie Altersrente für besonders 
langjährig Versicherte zu beantragen. Denn im November 2023 
wird er 64 Jahre und 2 Monate alt. Damit kann er im Folgemonat 
die Altersrente für besonders langjährig Versicherte erhalten – 
soweit er die hierfür geltende Mindestversicherungszeit erreicht.

 ! Zum Problem wird dies, wenn der Betreffende ohne die letzte 
Zeit des Arbeitslosengeld-I-Bezugs die »45-Jahres-Hürde« nicht 
nimmt. Gegebenenfalls muss er dann – soweit er dann in Rente 
gehen möchte – die Altersrente für langjährig Versicherte (ohne 
den Zusatz »besonders«) in Anspruch nehmen. Dabei müsste 
er – da er 1957 geboren wurde – einen Rentenabschlag von 
10,5 % hinnehmen.
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1.2.5  Ausnahme von der Ausnahme: Wann Arbeits
losen geldIZeiten dennoch zählen

Von der »Ausschluss-Regelung« für späte Jahre des Arbeitslosen-
geld-Bezugs gibt es allerdings Ausnahmen – und zwar dann, wenn 
die Arbeitslosigkeit durch eine Insolvenz oder vollständige Ge-
schäftsaufgabe des Arbeitgebers verursacht ist. In solchen Fällen 
werden auch die »späten« Arbeitslosengeld-Zeiten mitgezählt. Dies 
regelt § 51 Abs. 3a SGB VI.

In den letzten Jahren wurde in der Sozialgerichtsbarkeit darüber 
gestritten, wie diese Regelung auszulegen ist. Das Bundessozial-
gericht (BSG) hat in zwei Entscheidungen vom 17.8.2017 und vom 
28.6.2018 für eine sehr enge Auslegung der gesetzlichen Regelun-
gen entschieden.

In der ersten Entscheidung ging es um einen Kläger, dem sein Ar-
beitgeber gekündigt hatte, um so eine Insolvenz des Betriebs zu ver-
meiden (Az. B 5 R 8/16 R). Die Insolvenz, die eigentlich durch die 
Verkleinerung der Belegschaft verhindert werden sollte, trat dann 
aber schließlich 2 Monate nach seiner Entlassung doch noch ein. Als 
der Betroffene dann Ende 2014 die Altersrente für besonders lang-
jährig Versicherte beantragte, wurde diese abgelehnt, weil ihm einige 
Monate an den hierfür geforderten 540 Beitragsmonaten (45 Jahre) 
fehlten – nämlich die letzten Monate des Arbeitslosengeld-Bezugs.

Das BSG gab der Deutschen Rentenversicherung hierbei recht. Eine 
Fast-Insolvenz ist eben keine Insolvenz – so könnte man das Urteil 
zusammenfassen. Der Begriff Insolvenz sei – so das Gericht – so zu 
interpretieren, dass »die Beendigung der Beschäftigung« das »Ergeb-
nis einer verfahrensrechtlich durch die Insolvenzordnung gelenkten 
Tätigkeit darstellt«. Dass eine Kündigung zur Abwehr eines solchen 
Verfahrens ausgesprochen wurde, reiche nicht aus.

Am 28.6.2018 wurde über den Fall eines Rentenantragstellers ver-
handelt, der zuletzt arbeitslos war und Arbeitslosengeld bezogen 
hatte, weil sein Arbeitgeber den Betrieb am Standort, in dem er 
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 beschäftigt war, eingestellt hatte. Da Zweigstellen des Unternehmens 
an anderen Orten nicht geschlossen wurden, befand das BSG, dass 
der Arbeitgeber schließlich nicht die gesamte Betriebstätigkeit ein-
gestellt habe, sodass keine vollständige Geschäftsaufgabe vorliege 
(Az. B 5 R 25/17 R).

Die Regelung zur Nichtberücksichtigung von späten Arbeits-
losengeld-Zeiten sei zudem, so das BSG, verfassungsmäßig nicht 
bedenklich. Sie habe das legitime Ziel, eine missbräuchliche Früh-
verrentung zu verhindern.

 ! Für ältere Arbeitnehmer, die in den beiden Jahren vor dem 
geplanten Antrag auf die Altersente für besonders langjährig 
Versicherte die Versicherungsleistung Arbeitslosengeld bezie-
hen, gibt es aber eine Hintertür, um in der Zeit der Arbeitslosig-
keit weitere anerkannte Versicherungsmonate anzusammeln: 
Sie können einen Minijob aufnehmen. Dieser ist grundsätzlich 
versicherungspflichtig – solange die Versicherungspflicht nicht 
abgewählt wird. Die Zeit, in der ein Minijob ausgeübt wird, gilt 
als vollwertige Versicherungszeit. Die Betreffenden müssen die 
Arbeitsagentur über die Aufnahme des Minijobs informieren. 
Der Teil des Verdienstes, der nach Abzug der Werbungskosten 
monatlich 165,– € übersteigt, wird allerdings voll auf das Ar-
beitslosengeld angerechnet.

1.2.6  Freiwillige Beiträge können Anspruch auf 
abschlags freie Rente sichern

Zeiten mit freiwilliger Beitragszahlung zählen ebenfalls mit, wenn 
geprüft wird, ob die Wartezeit für die Altersrente für besonders lang-
jährig Versicherte erfüllt ist. Dies gilt jedenfalls dann, wenn die Be-
troffenen bei Renteneintritt 18 Jahre lang Pflichtbeiträge zur gesetz-
lichen Rentenversicherung gezahlt haben – was bei Arbeitnehmern 
in aller Regel der Fall sein dürfte.
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 ! Die Möglichkeit freiwilliger Beitragszahlung können beispiels-
weise Elternteile nutzen, die über das 10. Lebensjahr ihres 
Kindes bzw. ihrer Kinder hinaus nicht erwerbstätig sind und 
damit eine Lücke auf ihrem Rentenkonto haben. Auch freiwillige 
Beiträge, die in den letzten beiden Jahren vor dem Rentenantrag 
gezahlt werden, werden bei der Wartezeit für die »besondere« 
Rente berücksichtigt. 

1.2.7  Selten wirksame Ausnahmeregel beachten

In manchen, gerade für ältere Versicherte nicht ganz seltenen Kons-
tellationen zählt die Zeit der freiwilligen Beitragszahlung in den letz-
ten beiden Jahren vor Rentenbezug allerdings nicht für die 45-jäh-
rige Wartezeit.

 » Jemand wird im Alter von 58, 59 oder 60 Jahren arbeitslos und 
bezieht 2 Jahre Arbeitslosengeld I. Diese beiden Jahre zählen 
mit bei der 45-jährigen Wartezeit. Anschließend bleibt der Be-
troffene aber weiter bei der Agentur für Arbeit arbeitslos gemel-
det. Gleichzeitig zahlt er freiwillige Beiträge in die Rentenkasse. 
Durch die Arbeitslosmeldung zählt die Zeit der Arbeitslosigkeit 
dann als Anrechnungszeit – was gemäß § 51 Abs. 3a Nr. 4 SGB VI 
die Anerkennung der Zeit der freiwilligen Versicherung für die 
Wartezeit bei der Altersrente für besonders langjährig Versi-
cherte verhindert. Wer dies vermeiden will, sollte sich bei der 
Arbeitsagentur abmelden.

1.2.8  Keine Rentenabschläge, aber auch keine 
Zuschläge

Der vorzeitige Eintritt in den Ruhestand wird bei dieser Alters-
rente nicht durch Abschläge bestraft, die bei der Rente, die die Be-
treffenden alternativ in Anspruch nehmen könnten, anfallen würden 
(Altersrente für langjährig Versicherte – ohne den Zusatz »beson-
ders«).
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 ! Die »besondere« Altersrente kann auch später noch – bei-
spielsweise mit 65 Jahren (statt mit 64 Jahren und 2 oder 
4 Monaten – in Anspruch genommen werden. Der spätere 
Renteneintritt wird dann aber – anders als bei der regulären 
Altersrente – nicht mit Zuschlägen belohnt.

1.2.9  Erfüllung der Wartezeit von 45 Jahren reicht nicht

Diese Situation ist für Rentenversicherte, die nach dem Ende ihrer 
Altersteilzeit Altersrente beantragen, besonders misslich: Gegebe-
nenfalls sind sie nur einige Monate »zu jung«, um die abschlagsfreie 
Altersrente für besonders langjährig Versicherte erhalten zu kön-
nen, obwohl sie die 45-jährige Wartezeit für diese Rente erfüllen. 
Die Deutsche Rentenversicherung bewilligt Ihnen jedoch – wenn 
ein Rentenantrag gestellt wird – nur die Altersrente für langjährig 
Versicherte (ohne den Zusatz »besonders«) und wendet die dabei 
geltende Abschlagsregelung in voller Härte an.

Die Rentenansprüche werden dann um bis zu 12 % (für den Jahr-
gang 1960) und für jüngere Jahrgänge um bis zu 14,4 % gekürzt. Dies 
ist rechtens, hat das BSG in zwei Verfahren am 11.12.2019 entschie-
den (Az. B 13 R 7/19 R und B 13 R 6/19 R).

In beiden Verfahren ging es um (ehemalige) Altersteilzeitler, die am 
Ende ihrer Altersteilzeit das 62.  Lebensjahr vollendet hatten und 
nach der für sie noch geltenden Vertrauensschutzregelung von § 236 
Abs. 3 SGB VI bereits in diesem Alter die Altersrente für langjäh-
rig Versicherte (ohne den Zusatz »besonders«) erfüllten. Inzwischen 
kann diese Rente durchweg erst ab 63 Jahren bezogen werden. Zu-
gleich erfüllten die Betroffenen auch die 45-jährige Wartezeit für die 
Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Diese hätten sie al-
lerdings als Angehörige des Jahrgangs 1953 erst mit 63 Jahren und 
2 Monaten erhalten können.

Die Betroffenen beantragten nach dem Ende der Altersteilzeit die 
Altersrente für langjährig Versicherte, welche ihnen auch bewilligt 
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wurde. Ihre Rente wurde jedoch um einen Abschlag von 10,8  % 
(36  Monate × 0,3  Prozentpunkte) gemindert. Die Rentenversiche-
rung stützte sich dabei auf § 77 Abs. 2 Nr. 2a SGB VI.

Die Betroffenen verlangten dagegen, dass die Altersrente ungemin-
dert oder wenigstens in geringerem Maße gemindert gezahlt werden 
müsse. Zumindest die Variante der »geringeren Minderung« war 
dabei nicht als rundweg abwegig anzusehen. Eine Minderung würde 
dann nur für die Anzahl der Monate zwischen dem tatsächlichen 
Rentenbeginn und dem – individuell unterschiedlichen – Erreichen 
der Altersgrenze für die abschlagsfreie Altersrente für besonders 
langjährig Versicherte erhoben. In einem der verhandelten Fälle 
wäre auf dieser Grundlage nur ein Rentenabschlag von 4,2 % statt 
von 10,8 % erhoben worden.

Das Bundessozialgericht erteilte einer entsprechenden Gesetzes-
auslegung eine eindeutige Absage. Es befand, dass die Abschlags-
regelung jeweils strikt für die »konkret in Anspruch genommene 
Altersrentenart« anzuwenden sei. Die für andere Altersrenten gel-
tenden Regeln seien dabei »ohne Belang«. Diese Auslegung werde 
durch den Blick auf andere Vorschriften des SGB  VI gestützt, in 
denen der Begriff »vorzeitig« in Zusammenhang mit Altersrenten 
verwendet wird. Dort sei immer die folgende Regelungstechnik er-
kennbar: Zunächst werde das Alter eines regelmäßigen Beginns ei-
ner Rente festgelegt und anschließend das niedrigere Alter, ab dem 
deren vorzeitige Inanspruchnahme möglich ist.

 ! Arbeitnehmern in vergleichbaren Situationen bleibt die Option, 
die Zeit bis zum Erreichen des für die Altersrente für besonders 
langjährig Versicherte geltenden Eintrittsalters zu  überbrücken. 
In diesem Zeitraum können sie beispielsweise erneut eine 
Beschäftigung aufnehmen (auch in dem Unternehmen, in dem 
sie zuletzt beschäftigt waren). Es bleibt ihnen auch die Mög-
lichkeit, sich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stellen und 
die Versicherungsleistung Arbeitslosengeld zu beantragen. 
Hierbei tritt – wie das BSG mehrfach, zuletzt am 12.9.2019 
(Az. B 11 AL 19/18 R) entschied – im Regelfall keine Sperrzeit 
ein.
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